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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI
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Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

En décembre 2013, le groupe vert'libéral, par l'intermédiaire de son oratrice Kathrin
Bertschy (pvl, BE) avait déposé une initiative parlementaire visant à garantir l'égalité
pour toutes les formes d'union. Le texte prévoit un ajout d'alinéa dans la constitution,
qui rendrait le mariage, le partenariat enregistré ainsi que le concubinat égaux devant la
loi. Le groupe vert'libéral estime que la constitution se doit d'avoir une position neutre
face à l'état civil des citoyens. Si ces différentes formes d'union engendrent des
différences de traitement en droit privé, comme par exemple en droit matrimonial,
successoral et contractuelle, les différences en matière de droit public, notamment au
niveau fiscal et des assurances sociales ne sont selon les verts libéraux plus
acceptables. La CAJ-CN a recommandé à 12 voix contre 9 de ne pas donner suite à
l'initiative. La chambre basse a suivi sa commission, en refusant l'initiative par 111 voix
contre 68 et 9 abstentions. Les raisons de ce refus concernent principalement la peur
de voir le mariage réduit à un simple rituel et affaibli en tant qu'institution ainsi que la
difficulté de définir juridiquement le concubinat. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative de la
députée Quadranti (pbd, ZU), intitulée "Congé parental. Une solution globale pour
compléter le congé de maternité existant". Elle y demandait un congé supplémentaire
de 14 semaines, dont les modalités seraient encore à définir. Le père pourrait par
exemple prendre un congé de 100% sur ces 14 semaines, en un bloc, ou en plusieurs
fois. Le congé parental total atteindrait alors 28 semaines. Première à se prononcer, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN)
a requis la non entrée en matière sur l'initiative. Selon 15 députés contre 7 (et une
abstention), le fardeau financier serait trop lourd pour le système social helvétique. De
plus, l'égalité des sexes visée par cette initiative ne serait pas atteinte. La commission
estime même que cela risquerait de porter préjudice à tous les jeunes travailleurs, que
les employeurs rechigneraient à engager, de peur de devoir financer un congé parental.
Le conseil national a suivi l'avis de la commission, par 112 voix contre 71 avec 5
abstentions. Les partis de gauche, les vert'libéraux ainsi que l'entier du parti bourgeois
démocratique étaient en faveur de ce congé paternité, ainsi que quatre députés PDC. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
SOPHIE GUIGNARD
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En juin 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative
parlementaire de la députée Masshardt, visant le droit à une réduction du taux
d'occupation suite à une naissance. Cette disposition existe déjà pour les employés de
la Confédération, qui après la naissance ou l'adoption de leur enfant, peuvent diminuer
leur temps de travail jusqu'à 20%. L'initiative Masshardt souhaite étendre cette
modalité à l'ensemble des acteurs économiques, avec une possibilité de dérogation
pour les petites entreprises. L'un des buts de la proposition de la socialiste est
d'augmenter la parité entre hommes et femmes au niveau de la conciliation entre vie
familiale et professionnelle. A la commission des affaires juridiques, le vote avait été
plutôt serré: la majorité opposée à l'initiative était composée de douze personnes,
alors que leurs adversaires étaient onze et qu'une personne s'est abstenue. Le Conseil
national, dans son ensemble, s'est montré plus tranché, puisque l'entrée en matière a
été refusée par 110 voix contre 67, avec 3 abstentions. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Im Februar 2021 lancierte die WBK-NR mit 15 zu 9 Stimmen eine parlamentarische
Initiative mit dem Ziel, das bereits mehrfach verlängerte Impulsprogramm für die
Schaffung von Betreuungsplätzen in familienergänzenden Strukturen von einer zeitlich
befristeten in eine stetige Lösung zu überführen. Die Kommission tat dies in Kenntnis
eines jüngst erschienenen bundesrätlichen Berichts «Politik der frühen Kindheit» und
unter anderem nach Konsultation der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen
und Sozialdirektoren (SODK), des Gewerkschaftsbundes und des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes. 
Gleichzeitig beantragte die Kommissionmehrheit, einer parlamentarischen Initiative
Prelicz-Huber (gp, ZH; Pa.Iv. 20.413) mit der Forderung nach Schaffung einer
Verfassungsgrundlage für familien- und schulergänzende Betreuung keine Folge zu
geben. Weiter wollte die Kommission die parlamentarische Initiative Aebischer (sp, BE)
zur Förderung der Chancengleichheit vor dem Kindergarteneintritt aufgrund der in
Angriff genommenen Arbeiten bis Ende Jahr sistieren. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.02.2021
MARLÈNE GERBER

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) die
Organisation der familien- und schulergänzenden Betreuung nach dem Modell der
Volksschulen: Zuständig für diese sollten die Kantone sein und das Angebot sollte für
alle Kinder bis zum Abschluss der Volksschule unentgeltlich sein. Die Initiantin
begründete ihren Vorstoss mit der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
mit der Förderung von Kindern aus «sozio-ökonomisch benachteiligten Familien».
Darüber hinaus seien die Tarife für die Eltern zu hoch, weswegen die Einrichtungen
finanziell sehr eng planen müssten. Dies resultiere in hoher Belastung der in diesem
Bereich tätigen Personen bei vergleichsweise tiefen Löhnen. Die Initiantin vertrat die
Ansicht, dass qualitativ hochstehende Angebote und faire Arbeitsbedingungen ohne
«substanzielle öffentliche Finanzierung» nicht möglich seien. Der Mehrheit der WBK-
NR ging jedoch eine unentgeltliche Lösung zu weit. Mit 15 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung)
beantragte sie, der Initiative keine Folge zu geben, und verwies stattdessen auf ihre
eigene, hängige parlamentarische Initiative. Diese zielte darauf ab, die mehrfach
verlängerte, zeitlich befristete Anstossfinanzierung der familienergänzenden
Kinderbetreuung in eine dauerhafte Lösung zu überführen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2021
MARLÈNE GERBER

Ende März 2021 gab auch die WBK-SR einer durch ihre Schwesterkommission lancierten
parlamentarischen Initiative Folge, mit der die befristete Finanzierung für die
familienergänzende Kinderbetreuung in eine dauerhafte Lösung überführt werden soll
(Pa.Iv. 21.403). Sie fasste ihren Beschluss mit 7 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war auch die Überlegung, dass die
Unterstützungsmassnahmen aufgrund unterschiedlicher kantonaler Kontexte
überarbeitet werden sollten. 
Gleichzeitig beriet die Kommission über eine Standesinitiative aus dem Kanton Genf,
die unter anderem plante, die dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes in der
Verfassung zu verankern (Kt.Iv. 20.308). Die Kommission stellte sich klar gegen die
Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels und beantragte ihrem Rat mit 9 zu 0
Stimmen (4 Enthaltungen), der Standesinitiative zugunsten der parlamentarischen
Initiative der WBK-NR keine Folge zu geben. Der Ständerat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2021 nach. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2021
MARLÈNE GERBER
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Mit 122 – mit einer Ausnahme – bürgerlichen gegen 66 Stimmen von Links-Grün gab der
Nationalrat seiner WBK-NR folgend einer parlamentarischen Initiative Prelicz-Huber
(gp, ZH) keine Folge. Die Initiative verlangte, dass die familien- und schulergänzende
Betreuung für die Familien künftig kostenlos angeboten würde. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
MARLÈNE GERBER

Aufgrund der laufenden Arbeiten zur Umsetzung einer parlamentarischen Initiative der
WBK-NR, die die Anstossfinanzierung für die familienexterne Kinderbetreuung in eine
zeitgemässe Lösung überführen möchte, beschloss die WBK-SR im März 2022, einer
parlamentarischen Initiative ihrer – abgesehen von 5 Enthaltungen – einstimmigen
Schwesterkommission Folge zu geben. Diese will die Bundesbeiträge an die
familienergänzende Kinderbetreuung bis und mit 2024 und somit bis zur
voraussichtlichen Inkraftsetzung der neuen Lösung verlängern. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2022
MARLÈNE GERBER

Ende März 2022 legte die WBK-NR ihren Entwurf für eine Gesetzesänderung vor, mit
dem die Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis maximal Ende
2024 verlängert werden sollen. Mit dieser Massnahme soll die Zeit bis zum Inkrafttreten
einer stetigen Unterstützungslösung, wie sie momentan von ebendieser Kommission im
Rahmen einer anderen parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 21.403) erarbeitet wurde,
überbrückt werden. In ihrem Entwurf verzichtete die Kommission darauf, eine
Aufstockung der Verpflichtungskredite zu beantragen, da gemäss ihren Berechnungen
die Höhe der bereits bewilligten Kredite ausreichen könnte. Sollte sich dennoch ein
Mehrbedarf ergeben, könnten zu einem späteren Zeitpunkt Nachtragskredite beantragt
werden, so die Kommission in ihren Ausführungen zum Entwurf. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.03.2022
MARLÈNE GERBER

Im Mai 2022 präsentierte die WBK-NR die Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung
einer eigenen parlamentarischen Initiative, mit der die finanzielle Unterstützung für die
familienexterne Kinderbetreuung in eine dauerhafte Lösung überführt werden soll. Seit
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Fehr (sp, ZH; Pa.Iv. 00.403) im Jahr 2003
erfolgte die finanzielle Unterstützung durch den Bund zeitlich befristet, wobei diese
befristete Lösung mehrfach verlängert und die Förderinstrumente erweitert worden
waren. Die Festlegung einer dauerhaften Kostenbeteiligung des Bundes an den
Ausgaben der Eltern für die familienexterne Kinderbetreuung ist das erste
Förderinstrument des Entwurfs. Als zweites Förderinstrument sieht die Kommission
Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen vor, mit denen der Bund den
Kantonen globale Finanzhilfen zur Weiterentwicklung des familienexternen
Betreuungsangebots oder zur Förderung der Politik der frühen Kindheit gewähren
könnte. Mit diesen Instrumenten sollen die Kernziele der Vorlage erreicht werden, die
von der Kommission in der verstärkten Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit
sowie der Erhöhung der Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter, mit
besonderem Fokus auf Kinder mit Behinderungen gesehen wurden. In ihrem Entwurf
schlug die WBK-NR eine finanzielle Beteiligung des Bundes an den Betreuungsausgaben
der Eltern von CHF 530 Mio. pro Jahr vor. Hinzu kämen gemäss Kommissionsentwurf
CHF 160 Mio. im Rahmen der Programmvereinbarung gesprochene Gelder – dies
insgesamt für eine erste, vierjährige Projektphase. Damit würde sich der Bund finanziell
deutlich stärker an den Kosten der ausserfamiliären Kinderbetreuung beteiligen als
bisher: Wie dem Bericht zur Verlängerung der Bundesbeiträge an die
familienergänzende Kinderbetreuung bis und mit 2024 (Pa.Iv. 22.403) zu entnehmen ist,
gab der Bund bisher rund CHF 300  Mio aus – zur Schaffung neuer Betreuungsplätze für
die letzte Vierjahresperiode insgesamt einen Verpflichtungskredit von CHF 124.5 Mio.
sowie ab Mitte 2018 Verpflichtungskredite für die beiden neu geschaffenen
Finanzhilfen in der Höhe von insgesamt CHF 176.8 Mio. für fünf Jahre.
Eine Kommissionsminderheit lehnte die Vorlage ab, da sie den Zuständigkeitsbereich
für diese Förderung alleine bei den Kantonen und Gemeinden sah. Die
Kommissionsmehrheit begründete den ihrer Ansicht nach gegebenen Handlungsbedarf
mit Blick ins Ausland: Gemäss einer UNICEF-Studie aus dem Vorjahr belege die Schweiz
im Bereich der vorschulischen familienergänzenden Kinderbetreuung Rang 38 von 41.
Betreffend Bezahlbarkeit «müss[t]en die Eltern in keinem anderen Land einen so hohen
Anteil ihres Verdienstes für die familienergänzende Kinderbetreuung aufbringen wie in
der Schweiz», so die Kommission in ihrer Medienmitteilung. Die Vernehmlassung dauert
bis zum 7. September 2022. 18
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Mit 138 zu 35 Stimmen (15 Enthaltungen) stimmte der erstberatende Nationalrat in der
Sommersession 2022 der Vorlage der WBK-NR zur Verlängerung der Bundesbeiträge an
die familienergänzende Kinderbetreuung bis maximal Ende 2024 zu. Ablehnende und
enthaltende Stimmen fanden sich dabei lediglich in der Fraktion der SVP. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2022
MARLÈNE GERBER

Wie bereits der Nationalrat vor ihm sprach sich auch der Ständerat in der
Herbstsession 2022 mit 32 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung für eine Verlängerung
der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis maximal Ende
2024 aus. Beide Kammern bestätigten ihren Entscheid in der Schlussabstimmung,
wobei im Nationalrat die Mehrheit der SVP-Fraktion und zwei Mitglieder der
FDP.Liberalen-Fraktion gegen die Vorlage stimmten. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Im Dezember 2022 präsentierte die WBK-NR ihren Entwurf zur Überführung der
Anstossfinanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung in eine zeitgemässe
Lösung, der sich in nicht unwesentlichen Punkten vom zuvor in die Vernehmlassung
geschickten Vorentwurf unterschied. 
Insgesamt 275 Stellungnahmen waren in der Vernehmlassung eingegangen, die grosse
Mehrheit davon fiel positiv aus. So unterstützten 23 Kantone den Vorentwurf, ebenso
wie acht von zehn stellungnehmenden Wirtschaftsverbänden – darunter GastroSuisse,
SGB und Travail.Suisse – und acht Parteien – darunter die SP, die Grünen, die GLP und
die Mitte. Abgelehnt wurde die Vorlage von der SVP und der FDP; die FDP-Frauen
sprachen sich hingegen für den Vorentwurf aus. Bei den Wirtschaftsverbänden äusserte
economiesuisse trotz Unterstützung der Vorlage erhebliche Vorbehalte, während sich
der SGV gänzlich ablehnend zur Vorlage positionierte. Die Befürwortenden begrüssten
grundsätzlich, dass das seit 2003 bestehende Impulsprogramm in eine dauerhafte
Lösung überführt werden soll, ebenso wie das stärkere Engagement durch den Bund.
Ferner vertraten sie die Ansicht, die Vorlage verbessere die Vereinbarkeit zwischen
Familie und Beruf, wirke dem Fachkräftemangel entgegen und fördere die
Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter. Die gegnerischen Stimmen, darunter
die drei ablehnenden Kantone Bern, Graubünden und Zug, sahen durch den Vorentwurf
die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Kantonen verletzt. In eine
ähnliche Stossrichtung gingen die Bedenken des SGV sowie der SVP und der FDP.
Anders beurteilten dies die meisten Kantone und die SODK, ebenso wie die für den
Vorentwurf zuständige WBK-NR, die die neue Rolle des Bundes nicht nur mit Rückgriff
auf die in Art. 116 Abs. 1 BV erwähnte Unterstützungskompetenz, sondern darüber
hinaus mit Bezug auf Art. 110 Abs. 1 Bst. a BV (Arbeitnehmendenschutz) und Art. 8 Abs. 3
BV (Gleichstellung von Mann und Frau) legitimierte. Die SVP vertrat zusätzlich die
Ansicht, dass die Vorlage die Wahlfreiheit der Eltern, die ihre Kinder nicht extern
betreuen lassen wollen, einschränke. Economiesuisse und der SGV sorgten sich auch
um die Kosten, insbesondere verbunden mit der offenen Frage der (Gegen-
)Finanzierung. 
Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren eingegangenen Rückmeldungen passte die
WBK-NR ihren Entwurf im Vergleich zum Vorentwurf in zwei Punkten an. Erstens
verlangte der Entwurf neu für jeden Kanton während der ersten vier Jahre eine
Bundesbeteiligung von 20 Prozent an den durchschnittlichen Betreuungskosten der
Eltern. Bei unzulänglichem finanziellen Engagement der Kantone könnte der Betrag
daraufhin auf bis zu 10 Prozent der Betreuungskosten gekürzt werden. Im Vorentwurf
hatte die Kommission eine umgekehrte Lösung vorgeschlagen, wonach der Bund zu
Beginn einen Sockelbeitrag von 10 Prozent entrichtet hätte. Kantone mit
vergleichsweise hohem finanziellen Engagement hätten in der Folge noch einen
Zusatzbeitrag (+5% oder +10%) erhalten können. Die zweite Änderung im Vergleich zum
Vorentwurf betraf die Höhe des Verpflichtungskredites zur Unterstützung von
Programmen zur Schliessung der Angebotslücken in der familienexternen Betreuung.
Während der Vorentwurf für die ersten vier Jahre hierfür insgesamt einen Betrag von
CHF 160 Mio. bereitstellen wollte, wurde dieser Betrag im Entwurf auf CHF 240 Mio.
erhöht. Dies, nachdem diverse Vernehmlassungsteilnehmende bemängelt hatten, dass
zusätzliches Gewicht auf die Qualitätssicherung und -entwicklung gelegt werden sollte.
Mit diesen Änderungen versehen genehmigte die Kommission den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung. Dass die Diskussion um
die Vorlage damit noch lange nicht abgeschlossen sein würde, liessen bereits die
zahlreichen Anträge diverser Kommissionsminderheiten erahnen, die die WBK-NR in
ihrem Bericht und teilweise bereits in ihrer Medienmitteilung aufführte. 21
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Nachdem die WAK-NR ihren Entwurf zur Überführung der Anstossfinanzierung der
ausserfamiliären Kinderbetreuung in eine zeitgemässe Lösung beschlossen hatte, nahm
der Bundesrat dazu Stellung. Dieser stellte sich gänzlich ablehnend zu einem
Bundesbeitrag zur Senkung der Betreuungskosten der Eltern. Ebenfalls stellte er sich
gegen die im Entwurf vorgesehenen Programmvereinbarungen, gemäss welchen der
Bund die Hälfte der Kosten zur Weiterentwicklung des familienergänzenden
Betreuungsangebots und der frühkindlichen Förderung zu tragen hätte. Als Gründe für
seine Haltung gab der Bundesrat an, dass die ausserfamiliäre Kinderbetreuung «in der
Kompetenz der Kantone und auch in der Verantwortlichkeit der Arbeitgeber» liege und
die angespannte Lage der Bundesfinanzen ein solches Engagement nicht zuliesse, ohne
dass an einer anderen bedeutenden Stelle gespart werden müsse. Für den Fall, dass das
Parlament doch Eintreten auf die Vorlage beschliessen sollte, gab der Bundesrat
bekannt, welche Änderungsanträge er unterstützen würde. So sprach er sich für eine
maximale Höhe der Bundesbeteiligung von 10 Prozent der Kinderbetreuungskosten aus
– unter gleichzeitiger Beteiligung der Kantone an deren Finanzierung. Eine 10-Prozent-
Beteiligung würde Ausgaben für den Bund von CHF 360 Mio. mit sich bringen, welche
teilweise über eine Senkung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer um 0.7
Prozentpunkte kompensiert werden könnten. Mit den so generierten Mehreinnahmen
bei der direkten Bundessteuer von CHF 200 Mio. würde sich die finanzielle
Zusatzbelastung des Bundes auf CHF 160 Mio. reduzieren. Darüber hinaus machte sich
die Exekutive für weitere Anpassungen am Entwurf stark: So soll der Bundesbeitrag
lediglich bis zum Ende der Primarstufe entrichtet werden und zwar nur in denjenigen
Fällen, in denen die familienexterne Betreuung aufgrund Erwerbstätigkeit oder
laufender Ausbildung der Eltern in Anspruch genommen wird. 

Auch innerhalb der Kommission fanden sich etliche Stimmen, die mit dem in der
Kommission ausgearbeiteten Entwurf nicht einverstanden waren. So hatte sich der
Nationalrat in der Frühjahrssession 2023 zuerst mit einem Ordnungsantrag von Beat
Walti (fdp, ZH) auseinanderzusetzen. Walti beantragte, die Behandlung des Geschäfts
bis nach der Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer vom 18. Juni 2023 zu vertagen.
Walti vertrat die Ansicht, dass die finanziell angespannte Lage des Bundeshaushalts
keine Ausgaben in dieser Höhe zuliessen. Zudem warnte der Freisinnige davor, «das Fell
[zu verteilen], bevor der Bär erlegt ist». So seien die zusätzlichen Einnahmen durch die
OECD-Mindeststeuer, die die Kommissionsmehrheit wohl zur Finanzierung der
Kinderbetreuungskosten verwenden wolle, aufgrund der anstehenden
Volksabstimmungen noch nicht gesichert.  Der Ordnungsantrag Walti fand indes nur
Unterstützung in den geschlossen stimmenden Fraktionen der FDP und SVP, während
ihn die restlichen Fraktionen ebenso geschlossen ablehnten. So scheiterte der
Ordnungsantrag mit 79 zu 111 Stimmen (4 Enthaltungen). 

In der darauf folgenden Eintretensdebatte hatte sich der Nationalrat gleich mit drei
Minderheitsanträgen auseinanderzusetzen. Eine durch Nadja Umbricht Pieren (svp, BE)
vertretene Kommissionsminderheit bestehend aus SVP-Vertretenden forderte, nicht
auf das Bundesgesetz einzutreten. Eine weitere, durch FDP-Vertretende ergänzte und
durch Christian Wasserfallen (fdp, BE) vertretene Minderheit richtete sich explizit
gegen die durch den Bund einzugehenden Programmvereinbarungen und stellte den
Antrag, nur auf den entsprechenden Bundesbeschluss 2 nicht einzutreten. Sie nahm
damit auch den Antrag der FK-NR auf, die zum Entwurf Stellung genommen hatte. Nicht
zuletzt verlangte eine aus SVP-Vertretenden zusammengesetzte und von Diana Gutjahr
(svp, TG) angeführte Kommissionsminderheit die Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission, damit eine neue Vorlage erarbeitet werden könne, die für alle Eltern, die
für die Kinderbetreuung bezahlen, eine finanzielle Entlastung vorsieht. Stein des
Anstosses für die Minderheit war, dass die Vorlage lediglich Vergünstigungen für
Betreuungskosten für Kindertagesstätten, Tagesschulen oder staatlich anerkannte
Tagesfamilien, also lediglich für die «rein externe[] und staatlich anerkannte[]
Kinderbetreuung» (Gutjahr), nicht aber für andere Betreuungstypen, etwa für die
Kinderbetreuung durch Nannys und Au-pairs oder durch Verwandte, Bekannte und
Nachbarn vorsah. Mit 124 zu 59 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) beschloss der Nationalrat
schliesslich, entgegen dem Willen der Minderheit Umbricht Pieren auf die Vorlage
einzutreten. Zu der geschlossen gegen Eintreten votierenden SVP-Fraktion gesellte sich
eine aus sechs männlichen Nationalräten bestehende Minderheit der Mitte-Fraktion,
die den Nichteintretensantrag unterstützte. Zudem enthielten sich 11 Mitglieder der
FDP.Liberalen-Fraktion der Stimme. Auch der Rückweisungsantrag Gutjahr konnte
kaum über die Parteigrenze hinaus mobilisieren und wurde mit 129 zu 61 Stimmen (6
Enthaltungen) abgelehnt. Auch der Minderheitsantrag Wasserfallen, gemäss dem nicht
auf die Programmvereinbarungen eingetreten werden sollte, scheiterte; die 87
unterstützenden Stimmen aus den Fraktionen der FDP, SVP sowie von einer Minderheit
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der Mitte-Fraktion reichten gegen die 103 Stimmen ablehnenden Stimmen nicht aus.

Auch in der Detailberatung lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor – häufig mehrere
zu demselben Paragrafen und in den meisten Fällen angeführt durch FDP- oder SVP-
Kommissionsmitglieder. In den zwei zentralen Punkten setzte sich indes die
Kommissionsmehrheit durch, so namentlich bei der Höhe der Bundesbeiträge. Hier
obsiegte die Kommissionsmehrheit, welche den Bund zu maximal 20 Prozent an den
Betreuungskosten der Eltern beteiligen wollte, gegen eine Minderheit I Gutjahr (maximal
10%), eine Minderheit II Wasserfallen (genau 15%) und eine Minderheit III Umbricht
Pieren (genau 10%). Erfolglos blieb auch eine weitere, durch Diana Gutjahr angeführte
Minderheit, die den Verpflichtungskredit für die Programmvereinbarungen mit den
Kantonen zur Weiterentwicklung ihres Betreuungsangebots oder der Politik der frühen
Kindheit halbieren wollte (von CHF 224 Mio. auf CHF 112 Mio.). 
Durchsetzen konnte sich die Kommissionsminderheit in Form einer Minderheit de
Montmollin (fdp, GE), die – ebenso wie der Bundesrat – forderte, dass die Regierung
einen gewissen kumulierten Mindestbeschäftigungsgrad der Eltern festlegen kann, ab
welchem der Anspruch auf Kostenbeteiligung durch den Bund besteht. Hier gesellte
sich eine beinahe geschlossen stimmende GLP-Fraktion zu den Fraktionen der SVP, FDP
und einer Minderheit der Mitte-Fraktion. Zudem setzte sich im Rat die Ansicht des
Bundesrates durch, dass die Kostenbeteiligung lediglich bis zum Ende der Primarstufe
erfolgen soll. Diese Ansicht teilte unterdessen auch die Kommissionsmehrheit, die sich
im Nationalrat nicht zuletzt auch gegen eine Minderheit Prezioso (egsols, GE)
durchsetzte, die – dem ursprünglichen Entwurf der Kommissionsmehrheit folgend –
eine Kostenbeteiligung bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit forderte. Zudem
sprach sich der Nationalrat einer Minderheit Nantermod (fdp, VS) folgend gegen einen
Antrag der Kommissionsmehrheit aus, gemäss welchem die Einnahmen aus der OECD-
Mindeststeuer in erster Linie zur Finanzierung des Bundesbeitrags für die
familienexterne Kinderbetreuung eingesetzt werden sollen. Gleichzeitig lehnte der
Nationalrat hingegen einen Minderheitsantrag ab, der gemäss Stellungnahme des
Bundesrates den Kantonsanteil an den Bundessteuern zur Gegenfinanzierung um 0.7
Prozentpunkte hatte senken wollen. Somit blieb die Frage der (Gegen-)Finanzierung
nach der nationalrätlichen Debatte gänzlich offen. 

Nach etlichen Stunden Debatte verabschiedete der Nationalrat in der
Gesamtabstimmung den Entwurf zum Bundesgesetz über die Unterstützung der
familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen
Förderung von Kindern (UKibeG) mit 107 zu 79 Stimmen (5 Enthaltungen) sowie den
Bundesbeschluss 2 zu den Programmvereinbarungen mit 104 zu 84 Stimmen (5
Enthaltungen) zuhanden des Ständerates. 22

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Seine Zustimmung zu einem der Hauptpunkte des geplanten Gleichstellungsgesetzes
nahm der Nationalrat bereits vorweg indem er einer parlamentarischen Initiative
Nabholz (fdp, ZH) praktisch diskussionslos Folge gab, welche eine Revision des
Obligationenrechts im Sinn der Beweislastumkehr verlangte. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1991
MARIANNE BENTELI

Auch das männerdominierte Parlament tut sich mit der Frage einer Quotenregelung
schwer. Da ihrer Ansicht nach Quotenregeln nicht das geeignete Instrument zur
Förderung der Gleichstellung der Frauen sind, empfahl die vorberatende Kommission
des Nationalrates zwei parlamentarische Initiativen der Grünen Leutenegger Oberholzer
(BL) und der SP-Fraktion, welche Quoten für Parlament, Bundesbehörden und
Expertengremien verlangt hatten, zur Ablehnung. Mit zwei Postulaten regte die
Kommission aber einen Bericht zur Quotenregelung und eine bessere Vertretung der
Frauen in ausserparlamentarischen Kommissionen an. Ebenfalls nichts wissen wollte
eine andere Kommission, welcher die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion
auf Abschaffung des Ständerates zur Vorberatung zugeteilt worden war, von der
parlamentarischen Initiative ihrer Kommissionsminderheit, welche Quoten im Ständerat
anstrebte. Die Kommission argumentierte, eine derartige Quotenregelung würde nicht
nur das aktive und passive Wahlrecht, sondern auch die Souveränität der Kantone
gravierend einschränken. 24
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In der Januarsession lehnte der Nationalrat mit deutlichem Mehr drei parlamentarische
Initiativen ab, welche eine angemessenere Vertretung der Frauen in den
eidgenössischen Gremien anstrebten, nämlich die Initiative einer
Kommissionsminderheit für Männerquoten im Ständerat (Pa. Iv. 91.400), jene von
Leutenegger Oberholzer (gb, BL) für Frauenquoten bei den Bundesbehörden (Pa. Iv.
90.241) sowie jene der SP-Fraktion für mehr Frauen im Parlament (Pa. Iv. 90.242). Auf
Antrag der Nationalräte Steffen (sd, ZH) und Moser (ap, AG) wurden ebenfalls zwei
Postulate der vorberatenden Kommission zurückgewiesen, welche den Bundesrat
beauftragen wollten, Frauenquoten bzw. geschlechtsspezifische Quotenregeln für
Bundesbehörden zu prüfen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.01.1992
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Bär (gp, BE), welche verlangte, beiden Geschlechtern
sei eine angemessene Vertretung im Bundesrat zu garantieren, wurde mit 93:53
Stimmen recht deutlich abgelehnt. Frau Bär erachtete ihren Vorschlag als die
"Zauberformel der Zukunft" und verwies auf die Akzeptanz anderer "Quoten", wie etwa
partei-, sprach- oder regionalpolitische. Mit dieser Argumentation erhielt sie aber nur
gerade die Unterstützung ihrer eigenen Partei sowie jene der SP- und der LdU/EVP-
Fraktion. Die Mehrheit des Rates stellte sich hinter die Erwägungen ihrer
staatspolitischen Kommission, welche den Vorschlag der Berner Grünen als eine
weitreichende Beeinträchtigung des aktiven und passiven Wahlrechts erachtete. Sie
befand, gerade angesichts der von Bär ins Feld geführten Vorgaben bei
Bundesratswahlen sollte die Bundesversammlung ihre Wahlfreiheit nicht noch
zusätzlich einschränken. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrätin Teuscher (gp, BE) für
börsenkotierte Gesellschaften die Verpflichtung, mindestens 40% ihrer
Geschäftleitungsposten und Verwaltungsratsmandate mit Frauen zu besetzen und
jährlich in einem Anhang zur Bilanz die Massnahmen zur Umsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung von Frau und Mann zu dokumentieren. Als Begründung verwies sie auf
die eklatante Untervertretung der Frauen im obersten Kader der grossen Schweizer
Firmen sowie auf ähnliche gesetzliche Bestrebungen in Schweden und Norwegen. Die
bürgerliche Ratsmehrheit hielt ihr entgegen, Quoten seien kein taugliches Mittel zum
Erreichen der tatsächlichen Gleichstellung; gefragt seien vielmehr Qualitäten wie
Berufserfahrung und gute Branchenkenntnisse; zudem sei ein derartiger Eingriff in die
Belange der Privatwirtschaft nicht statthaft. Der Initiative wurde mit 92 zu 63 Stimmen
keine Folge gegeben. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

2004 hatte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL) eine parlamentarische Initiative
eingereicht, welche die börsenkotierten Unternehmen mit einer Gesetzesänderung
verpflichten wollte, einen periodischen Gender-Report über den Stand der Umsetzung
des verfassungsmässigen Gleichstellungsauftrages in ihrer Unternehmung zu erstellen.
Der Bericht sollte insbesondere zu den Fragen Lohngleichheit, Anteil von Frauen und
Männern im Kader und Stand der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stellung nehmen.
Auf Antrag der Kommission wurde der Vorstoss mit 99 Stimmen zu 68 abgelehnt. Die
Mehrheit war zwar durchaus der Meinung, dass in Sachen Gleichstellung in den letzten
Jahren keine grossen Fortschritte verzeichnet werden konnten und es somit wichtig
sei, dass die Frage der Gleichstellung der Geschlechter ein politisches Thema bleibt. Sie
bezweifelte jedoch, dass der in der Initiative geforderte Unternehmensbericht das
richtige Instrument dazu sei, um damit durchschlagende Erfolge zu erzielten. Die
börsenkotierten Unternehmen stelle für das Ziel des Gender-Reports nicht die richtige
Zielgruppe dar, da sie mehrheitlich grosse, fortschrittlichen Unternehmen und im
Bereich Gleichstellung wahrscheinlich schon am aktivsten seien. Andere

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
MARIANNE BENTELI
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Unternehmungen, die für die Erreichung der Gleichstellung nicht viel tun, würden von
der Initiative nicht erfasst. 29

Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) hatte 2006 eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche analog zu den Arbeitsinspektoraten die Einführung eines
Lohninspektorats verlangte, um den verfassungsmässig verankerten Anspruch des
Rechts auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit durchzusetzen. Die Mehrheit der
Kommission machte geltend, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien
nicht einfach nur eine Frage der Geschlechter, sondern ebenso sehr der Ausbildung
und der Berufserfahrung. Die Initiative wurde mit 109 zu 63 Stimmen klar abgelehnt. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

Im Februar schickte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats einen
Vorentwurf zur Einführung eines neuen, spezifischen Straftatbestandes der
Verstümmelung weiblicher Genitalien in die Vernehmlassung und setzte damit eine
parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) um. Mit den geplanten
Bestimmungen sollen die mit dem geltenden, nicht für alle Formen von
Genitalverstümmelung einheitlichen Recht verbundenen Abgrenzungs- und
Beweisschwierigkeiten überwunden werden. Ausserdem könnte eine im Ausland
begangene Verstümmelung weiblicher Genitalien in der Schweiz auch dann gerichtlich
verfolgt werden, wenn sie am Tatort nicht strafbar ist. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.02.2009
ANDREA MOSIMANN

Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Roth-Bernasconi(sp,
GE), mit der eine Frauenquote von 30% in den Verwaltungsräten von den an der
Schweizer Börse kotierten Gesellschaften und von Gesellschaften mit
Bundesbeteiligung verlangt wurde. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
ANDREA MOSIMANN

In der Wintersession befasste sich die grosse Kammer mit einer Vorlage zum Verbot
von Genitalverstümmelung. Die von ihrer Kommission für Rechtsfragen
vorgeschlagenen Änderungen gehen auf eine parlamentarische Initiative Roth-
Bernasconi (sp, GE) zurück und wurden auch vom Bundesrat unterstützt. Der Rat
stimmte dem Kommissionsentwurf zu, der die Genitalverstümmelung als eigenständigen
Straftatbestand im Strafgesetzbuch verankern möchte. Zudem soll eine im Ausland
begangene Verstümmelung in der Schweiz auch dann bestraft werden können, wenn sie
am Tatort nicht strafbar ist. Eine Minderheit sprach sich dafür aus, die Verstümmelung
unter schwerer Körperverletzung zu erfassen und keinen separaten Tatbestand zu
schaffen. Luzi Stamm (svp, AG) warb für diese Lösung, weil damit gewährleistet werden
könne, dass Verstümmelungen als eine Variante schwerer Körperverletzung auch
entsprechend streng geahndet würden. Anita Thanei (sp, ZH) hielt dem im Namen der
Mehrheit entgegen, dass durch einen separaten Artikel sämtliche Formen der
Genitalverstümmelung – also auch leichtere Fälle – eingeschlossen würden. Ungelöst ist
allerdings das Problem, dass mit der Formulierung des Gesetzes auch das Anbringen
von Tatoos und Piercings sowie Schönheitsoperationen im Intimbereich verboten
werden. Die Rechtskommission möchte die Gerichte darüber entscheiden lassen, ob es
sich im Einzelfall um ein freiwilliges Piercen handelt oder nicht. Kommissionssprecherin
Anita Thanei(sp, ZH) sagte, man vertraue darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden und
die Gerichte Vernunft walten liessen und es nie zu einem Verfahren wegen einer
kosmetischen Operation kommen werde. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2010
ANDREA MOSIMANN

Die parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) zum Verbot von sexuellen
Verstümmelungen stand im Juni im Ständerat zur Debatte. Die Vorlage fordert die
Ausarbeitung einer eigenständigen Strafnorm, so dass eine effektiv erfolgte
Genitalverstümmelung oder die Aufforderung dazu strafbar wird. Der auszuarbeitende
Artikel des Strafgesetzbuches soll auch für Taten im Ausland gelten, falls diese in der
Schweiz niedergelassene Personen betreffen. Bei den Beratungen im Nationalrat Ende
2010 sprach sich eine Mehrheit für die Vorlage aus, mit welcher auch leichtere Fälle
sexueller Verstümmelung geahndet werden könnten. Obwohl sich der Nationalrat
darüber im Klaren war, liess man das Problem ungelöst, dass auch
Schönheitsoperationen sowie Piercings und Tätowierungen im Intimbereich in den
Bereich dieses Straftatbestandes fallen könnten. Die Mehrheit der grossen Kammer war
der Meinung, dass die Gerichte imstande seien, im Einzelfall darüber zu entscheiden,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI
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ob diese Operationen respektive kosmetischen Massnahmen aus freiem Ermessen
erfolgt seien oder nicht. Die kleine Kammer beschloss ohne Gegenantrag, auf die
Vorlage einzutreten. Sie nahm einige kleinere Änderungen am Text des
Gesetzesentwurfs vor, die Initiative war im Ständerat inhaltlich aber unumstritten und
wurde einstimmig angenommen. Der Nationalrat schloss sich bei der
Differenzenbereinigung im Herbst den Änderungen des Ständerates an. Bei der
Schlussabstimmung herrschte im Parlament Einigkeit und der Gesetzesentwurf wurde
im Nationalrat mit 195 zu 1 Stimme, im Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen angenommen. 34

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement eröffnete das
Vernehmlassungsverfahren zur Ratifikation des Übereinkommens Nr. 183 über den
Mutterschutz der ILO. Der Entwurf ging auf eine parlamentarische Initiative Maury
Pasquier (sp, GE) zurück, welche vom Parlament forderte, der Landesregierung die
Ermächtigung zur Ratifikation ebendiesen Übereinkommens zu erteilen. Während im
Schweizer Recht bereits fast alle Bestimmungen verankert sind, würde die Ratifikation
eine explizite Entlöhnung der Stillpausen von Arbeitnehmerinnen bringen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

L’initiative parlementaire Maury-Pasquier (ps, GE) demandant la ratification de la
Convention no 183 de l’Organisation Internationale du Travail sur la protection de la
maternité a été traitée par les chambres fédérales au mois de décembre. La ratification
de la Convention modifierait la législation suisse uniquement sur un point, la
rémunération des pauses d’allaitement pour les mères. Exprimant leurs craintes
concernant une tendance vers l’allongement de la durée de l’allaitement et donc
l’impact financier de la convention, les membres de l’UDC, rejoints par quelques voix
PLR et PDC, se sont opposés sans succès à la ratification. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER

Lors de la session d'automne 2015, le Conseil national a enterré l'initiative
parlementaire du député Sommaruga (ps, GE). Cette dernière visait à donner des
moyens au ministère public de lutter contre l'exploitation financière des travailleurs
et travailleuses du sexe, dont les conditions de travail précaires les exposent
fréquemment à des abus. Après que la CAJ-CN a décidé de donner suite à l'initiative, à
l'inverse de sa commission soeur, le Conseil national a refusé l'entrée en matière, à 123
voix contre 46 et 14 abstentions. L'exploitation financière que le député Sommaruga
évoque dans son initiative parlementaire concerne surtout les loyers prélevés
abusivement à celles et ceux qui pratiquent la prostitution. Comme ces personnes se
trouvent souvent dans une situation légale et financière précaire, peu osent porter
plainte. Or, la mise en œuvre de l'initiative du socialiste, qui vise des dispositions
pénales pour que le ministère public agisse d'office pour punir le proxénétisme passif
risque de pousser encore plus les personnes concernées dans la clandestinité. Les
dispositions du code pénal actuelles punissant l'usure seraient applicables aux loyers
abusifs exigés des prostituées ou prostitués, et donc suffisantes. La commission et le
Conseil national ne nient cependant pas la nécessité d'agir face à ces problématiques
d'exploitation des travailleurs et travailleuses du sexe, mais pensent qu'un angle
d'attaque global serait plus judicieux. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2019, le Conseil national a examiné une initiative parlementaire lancée
par le groupe des Vert-e-s en 2011. Celui-ci demandait la création d'une commission
indépendante chargée de réaliser l'égalité salariale. La CER-CN a proposé en mai 2019
de ne pas donner suite à l'initiative, par 17 voix contre 7 et 1 abstention. Selon la
majorité de la commission, la dernière révision de la loi sur l'égalité, qui prévoit un
contrôle des entreprises de plus de 100 employé-e-s est suffisante. La minorité estime
qu'une commission permettrait un contrôle plus large, ainsi qu'un mécanisme de
sanctions, qui n'est pas prévu par la nouvelle mouture de la loi. 
Les lignes d'opposition étaient similaires lors du débat en chambre. L'historique de
l'initiative a été rappelé: déposée en 2011 sous l'ancienne législation parlementaire, qui
ne prévoyait pas de délai de traitement, elle avait été acceptée par la CER-CN par 12
voix contre 10 et 2 abstentions. Son traitement avait été suspendu en raison des travaux
parlementaires sur la loi fédérale sur l'égalité (LEg), dont la nouvelle mouture avait été
mise sous toit le 14 décembre 2018. Selon plusieurs parlementaires, cette révision rend
l'initiative caduque, elle avait été refusée également par la CER-CE, par 8 voix contre 3.
Au final, 52 voix rose-vertes, et 2 PDC se sont prononcées en faveur de l'initiative,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2019
SOPHIE GUIGNARD
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contre 130 refus et 2 abstentions dans le camp PLR. L'objet est donc désormais
liquidé. 38

En septembre 2020, le Conseil national avait refusé quatre initiatives qui visaient la
mise en place de mécanismes contraignants pour atteindre l'égalité salariale. La CSEC-
CN s'était montrée défavorable aux objets, car elle estimait que la modification de la loi
sur l'égalité était trop récente pour montrer son efficacité ou au contraire son
insuffisance. En revanche, pour pouvoir obtenir ces informations, cette même
commission a décidé de lancer – le jour même de la parution du rapport sur les quatre
textes – sa propre initiative sur le sujet, qui vise à imposer une obligation de
transmission des résultats des enquêtes sur les disparités salariales au sein des
entreprises. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.01.2020
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2020, la députée Céline Amaudruz (udc, GE) a défendu deux initiatives
parlementaires au contenu semblable. Ces deux textes visent à lutter contre
l'augmentation des violences envers les femmes. Selon la conseillère nationale, cette
augmentation est imputable à deux phénomènes: premièrement le planétaire
mouvement #metoo, qui a permis à de nombreuses femmes de briser la loi du silence
et de dénoncer les agressions sexuelles dont elles ont été victimes; deuxièmement,
l'arrivée en Suisse de nombreux hommes immigrés. Selon Céline Amaudruz, «le mode
vestimentaire occidental emprunté par les femmes est perçu à tort par certains
migrants comme un consentement présumé à toutes leurs avances», le refus de ces
avances entraînerait alors des violences contre les femmes. La solution proposée par la
députée consiste à relever les maximums légaux des peines prévues pour les
infractions dont sont victimes les femmes en raison de leur appartenance au sexe
féminin (initiative parlementaire 18.453) ainsi que d'augmenter les peines minimales
(initiative parlementaire 18.454). Les agents et agentes des services d'urgence de l'Etat
(police, pompiers, sécurité, etc.) étant eux et elles aussi victimes de l'augmentation des
violences selon Céline Amaudruz, elle propose qu'ils soient protégés par les deux
modifications du code pénal, au même titre que les femmes.
Les objets ont été traités en catégorie V, ce qui veut dire que la procédure s'est faite
sans débat, par écrit, au grand regret de la députée UDC. La CAJ-CN s'était prononcée
par 16 voix contre 4 et 4 abstentions défavorablement sur les deux initiatives, jugeant
que les principes de proportionnalité et d'égalité devant la loi, inscrits dans la
Constitution, ne pourraient pas être respectés en cas d'acceptation de l'initiative. Les
seules voix en faveur des initiatives provenaient de l'UDC, qui n'a pourtant pas voté
unanimement, deux, respectivement trois députés s'y étant opposés. Les deux
initiatives ont ainsi été refusées par 141 voix contre 50 et par 144 voix contre 49. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2020
SOPHIE GUIGNARD

Pour combattre le harcèlement sexuel au travail, la conseillère nationale Flavia
Wasserfallen estime que plusieurs instruments sont nécessaires, et que certains
doivent être renforcés. C'est pour cette raison qu'elle a déposé le 17 juin 2019 une
initiative parlementaire visant à augmenter l'indemnité maximale due à la victime.
Celle-ci s'élève actuellement à six mois de salaire au maximum, ce qui n'est pas assez
dans les cas graves, selon la socialiste. Elle souhaite que le plafond atteigne les douze
mois. 
La CAJ-CN avait dans son rapport du 25 juin de l'année suivante recommandé de ne
pas donner suite à l'initiative. Selon la majorité de la commission, à savoir 14 voix,
l'augmentation du plafond n'aurait aucun effet sur la personne coupable de
harcèlement sexuel, mais sur l'employeur, qui doit verser l'indemnité s'il est impossible
de prouver que toutes les mesures ont été prises pour empêcher le harcèlement. Elle
recommande de plutôt viser l'instauration d'un climat de respect et de confiance, qui
permettrait de signaler les cas à l'interne et aurait un effet préventif. Une minorité de 11
voix avait en revanche soutenu le texte, arguant qu'un tel instrument est nécessaire,
notamment pour donner le signal que le harcèlement sexuel n'est pas une infraction
mineure et inciter les hiérarchies à assumer leur devoir de diligence et à renforcer les
mesures de prévention. 
L'initiative parlementaire a été refusée en chambre basse par 102 voix contre 90 et
une abstention. Quatre membres du groupe du centre et deux de l'UDC se sont
toutefois rallié-e-s au front rose-vert. L'abstention provient du groupe du centre. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Le 25 septembre, le Conseil national a traité simultanément quatre initiatives
(parlementaires et cantonale) qui souhaitaient mettre en œuvre des mécanismes
contraignants pour atteindre l'égalité salariale, principe inscrit dans la Constitution
depuis 1981 (art. 8, al. 3) et évoqué dans une modification de la loi sur l'égalité (LEg) en
2018. Aux yeux des différents initiants et initiantes, les mécanismes que la modification
prévoit ne sont pas suffisamment efficaces. Le premier objet avait été déposé par le
canton de Vaud en 2018 et souhaitait des dispositions légales pour instaurer un
contrôle institutionnel des entreprises et entités privées (Iv.ct. 18.323). Le député
socialiste Mathias Reynard (ps,VS) a lui proposé deux textes, visant à obliger les
entreprises  à se soumettre à un contrôle des salaires (Iv.pa. 19.453) (également celles
de moins de 100 employé-e-s), ceci afin d'établir une liste noire des entreprises ne
respectant pas l'égalité (Iv.pa. 19.452). Enfin, Min Li Marti (ps, ZH) avait demandé des
sanctions en cas de non respect du principe de l'égalité salariale (Iv.pa. 19.444). 
Chargée de l'examen, la CSEC-CN a proposé de rejeter les initiatives, estimant qu'il
était d'une part trop tôt pour estimer les effets de la modification de la LEg, entrée en
vigueur dans sa nouvelle mouture seulement au printemps 2020, et d'autre part que ce
résultat est celui d'un compromis démocratique, qu'il convient de respecter. Chaque
objet a ainsi été refusé en commission par une quinzaine de voix contre une dizaine et
de rares abstentions. La CSEC-CN a cependant décidé de lancer – le jour même de la
parution du rapport sur les quatre textes – sa propre initiative sur le sujet, qui vise à
déterminer une obligation de transmission des résultats des enquêtes sur les disparités
salariales au sein des entreprises. 
Le Conseil national a suivi l'avis de la commission et refusé d'entrer en matière sur les
quatre textes, avec des scores toutefois variables. L'initiative cantonale a été refusée
par 126 voix, contre 65 et 3 abstentions; le texte Reynard qui visait une liste noire a
essuyé le plus petit camouflet du groupe avec seulement 108 oppositions, qui ont tout
de même suffi à contrer les 80 voix favorables et les 5 abstentions; l'objet qui voulait
obliger le contrôle des salaires aux entreprises de moins de 100 employé-e-s a été
rejeté par 108 voix contre 86 et 2 abstentions; et enfin, l'initiative parlementaire Min Li
a échoué à 114 voix contre 74 et 3 abstentions. Les variations de score sont imputables
aux parlementaires des groupes vert'libéral et du centre. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

En décembre 2020, le Conseil national a accepté d'entrer en matière sur l'initiative de
la CSEC-CN, qui demandait l'obligation de transmission des résultats des enquêtes sur
les disparités salariales au sein des entreprises. L'objet a été salué par 114 voix contre
68 et une abstention. L'UDC et le PLR représentaient – toutefois pas unanimement –
l'opposition. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Flavia Wasserfallen (sp, BE) verlangte 2019 mittels parlamentarischer Initiative, dass
Arbeitgebende mit mehr als 50 Beschäftigten eine externe Beratungsstelle für
Mitarbeitende anbieten müssen, die am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden sind.
Während die WBK-NR der Initiative im August 2020 noch Folge gab, entschied sich die
WBK-SR im Februar 2021 dagegen. Mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung vertrat sie
die Ansicht, dass die bestehenden rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der
Arbeitnehmenden in diesem Bereich ausreichten. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.2021
MARLÈNE GERBER

Im April 2021 vertrat die WBK-NR in Bezug auf die parlamentarische Initiative
Wasserfallen (sp, BE), die eine externe Beratungsstelle für Opfer von sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz forderte, eine andere Position als noch im Jahr zuvor. Mit
12 zu 11 Stimmen beantragte sie ihrem Rat nun, der Initiative keine Folge zu geben. Der
Nationalrat folgte in der Sommersession diesem Antrag und lehnte das Geschäft mit 97
zu 93 Stimmen bei einer Enthaltung knapp ab. Neben den geschlossen stimmenden
Fraktionen der SP, Grünen und GLP unterstützten auch vereinzelte Mitglieder der
Fraktionen der Mitte und der FDP.Liberalen die Initiative. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2021
MARLÈNE GERBER
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Mittels parlamentarischer Initiative plante die WBK-NR im Jahr 2020 und somit bereits
kurz nach Verabschiedung der ersten Revision des Gleichstellungsgesetzes (GlG), mit
der Unternehmen ab hundert Mitarbeitenden zur Durchführung von Lohnanalysen
verpflichtet worden waren, eine weitere GlG-Revision. Damit sollten die Unternehmen
verpflichtet werden, die Ergebnisse ihrer Lohnanalysen an den Bund zu übermitteln.
Gemäss geltender Regelung im Gleichstellungsgesetz ist der Bund zur Evaluation der
Lohnanalyse-Ergebnisse verpflichtet, die Unternehmen jedoch nicht zur Übermittlung
der Ergebnisse an den Bund. Letzterer müsste somit eine Umfrage bei den
Unternehmen durchführen, um an die vollständigen Resultate zu gelangen. Der Aufwand
für die Unternehmen verkleinere sich dadurch, hatte Valérie Piller Carrard (sp, FR) im
Dezember 2020 für die Kommission im Nationalrat ausgeführt, «car la transmission des
données représente une charge beaucoup plus faible qu'une éventuelle enquête
menée par la Confédération auprès des entreprises en vue de cette évaluation». Darauf
gab die grosse Kammer der Initiative Folge. 
Ende März 2021 sprach sich die ständerätliche WBK mit 6 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung)
gegen die Initiative aus, da sie zuerst die Auswirkungen der erst kurz zuvor
verabschiedeten Gesetzesrevision abwarten wollte. In der Sommersession 2021 stützte
der Ständerat diesen Entscheid, womit die parlamentarische Initiative in der
Vorprüfung scheiterte. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
MARLÈNE GERBER

Eine parlamentarische Initiative Bertschy (glp, BE) verlangte eine Änderung der
Erwerbsersatzordnung, um im Falle der Erwerbstätigkeit beider Elternteile die
bestehende 14-wöchige Mutterschaftsentschädigung um einen maximal 14-wöchigen
bezahlten Vaterschaftsurlaub zu ergänzen. Zum einen begründete die Initiantin ihre
Forderung damit, dass eine familienexterne Betreuung nach Ablauf der bestehenden 14
Wochen Mutterschaftsurlaub oftmals nicht möglich sei. Zum anderen argumentierte
sie, dass damit die traditionelle Rollenteilung aufgeweicht und die Chancengleichheit
zwischen Frauen und Männern im Erwerbsleben verbessert werden könne. Eine
verstärkte Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt hätte mittel- bis längerfristig
positive Auswirkungen auf die Wirtschaft; so könnten etwa der Fachkräftemangel
entschärft und die Einnahmen bei den Steuern und Sozialversicherungen erhöht
werden, zeigte sich die Berner Nationalrätin überzeugt. Die SGK-NR, die sich im Juni
2021 mit der parlamentarischen Initiative auseinandersetzte, beantragte mit 13 zu 5
Stimmen bei 6 Enthaltungen, der Initiative keine Folge zu geben. Ein zentrales Motiv für
die ablehnende Haltung stellten die Kosten zur Finanzierung eines solchen
Elternzeitmodells dar. Im Zuge der Beratungen zur Initiative lancierte die Kommission
jedoch ein Postulat, das den Bundesrat beauftragen möchte, eine volkswirtschaftliche
Gesamt-Kosten-Nutzen-Analyse unterschiedlicher Elternzeitmodelle zu erstellen. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2021
MARLÈNE GERBER

In der nationalrätlichen Herbstsession 2021 wurde die Forderung nach einem
ergänzenden, bezahlten Vaterschaftsurlaub von maximal 14 Wochen, eingebracht in
Form einer parlamentarischen Initiative Bertschy (glp, BE), mit 38 zu 110 Stimmen (bei
38 Enthaltungen) klar abgelehnt. Unterstützung erhielt das Anliegen lediglich von der
geschlossenen GLP-Fraktion, einer Mehrheit der SP-Fraktion und insgesamt drei
Mitgliedern aus den Fraktionen der Grünen und der Mitte. Die Grünen-Fraktion enthielt
sich beinahe gänzlich der Stimme – ebenso wie eine Minderheit der SP und zwei
Ratsmitglieder der Mitte. Fünf SP-Mitglieder stellten sich gar gegen die Initiative. Die
fehlende Unterstützung aus dem linken Lager war in der Ausgestaltung der Vorlage
begründet. So befürchtete Flavia Wasserfallen (sp, BE) im Rat, dass bestehende,
grosszügigere Urlaubsregelungen für die Mutter bei Annahme der Initiative auf 14
Wochen reduziert werden könnten. Die Bestärkungen der GLP-Nationalrätin Bertschy,
dass es ihr keinesfalls um die Kürzung bestehender Lösungen gehe, sondern um eine
ergänzende Lösung für den Vater im selben, bekannten Umfang, verfingen im
Nationalrat auf linker Seite nicht. Min Li Marti (sp, ZH) bestätigte ferner gegenüber dem
Tages-Anzeiger, dass je 14 Wochen einigen Linken zu wenig weit gingen. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2021
MARLÈNE GERBER

Um die Zunahme von Gewalttaten gegen Frauen zu stoppen, verlangte eine
parlamentarische Initiative Amaudruz (svp, GE) als abschreckende Massnahme die
Einführung einer Freiheitsstrafe bei Körperverletzungen gegenüber einer Frau.
Gemäss geltendem Recht wird eine Körperverletzung nur dann mit einer Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn sie eine «schwere Schädigung des
Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht»
(Art. 122 StGB). Dadurch würden andere psychische Beeinträchtigungen, die Opfer bei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2022
MARLÈNE GERBER
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Gewalteinwirkung erleiden, kleingeredet und das Strafmass davon abhängig gemacht,
«wie das Opfer das Trauma überwindet», was nicht sein dürfe, so die Initiantin in der
Begründung ihres Anliegens. 
Mit 7 zu 2 Stimmen empfahl die erstberatende RK-NR, der Initiative keine Folge zu
geben. Die 15 Enthaltungen sowie die Ausführungen im Kommissionsbericht zeigten
jedoch, dass ein Teil der Kommission der Initiative durchaus Verständnis
entgegenbrachte. Die RK-NR erachtete es allerdings als problematisch, ein Strafmass
lediglich aufgrund des Geschlechts des Opfers zu verschärfen. Dadurch würde eine
nicht zulässige «grundrechts- und verfassungswidrige Ungleichbehandlung eingeführt».
Zudem verwies die Kommission auf die laufenden Arbeiten zur
Strafrahmenharmonisierung, weswegen sie von parallelen Gesetzesrevisionen absehen
wolle. Nicht zuletzt wurden in der Kommission auch Zweifel laut, ob mit der
parlamentarischen Initiative die gewünschte präventive Wirkung tatsächlich erzielt
werden könne. 49

Ende 2021 reichten sechs Nationalrätinnen verschiedenster Parteien sechs identische
parlamentarische Initiativen ein, die forderten, dass Aufrufe zu Hass und Gewalt
aufgrund des Geschlechts der Antirassismus-Strafnorm (Art. 261bis StGB) unterstellt
werden. Die Initiantinnen – Min Li Marti (sp, ZH; Pa.Iv. 21.513), Marianne Binder-Keller
(mitte, AG; Pa.Iv. 21.514), Jacqueline De Quattro (fdp, VD; Pa.Iv. 21.515), Sibel Arslan
(basta, BS; Pa.Iv. 21.516), Lilian Studer (evp, AG; Pa.Iv. 21.522) und Kathrin Bertschy (glp,
BE; Pa.Iv. 21.527) begründeten ihr Anliegen mit der weiten Verbreitung von Gewalt und
Hass an Frauen, der mit einem klaren Signal – wie demjenigen der Unterstellung unter
die Antirassismus-Strafnorm – Einhalt geboten werden könnte. Ob neben der sexuellen
Orientierung auch Diskriminierungen und Hass aufgrund der Geschlechtsidentität in die
Antirassismus-Strafnorm aufgenommen werden sollten, war auch bereits während der
Beratungen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Reynard (sp, VS; Pa.Iv.
13.407) diskutiert worden, die im Februar 2020 an der Urne bestätigt worden war. Die
erstberatende RK-NR, die sich Ende Juni 2022 über die sechs neuen
parlamentarischen Initiativen beugte, gab diesen mit 16 zu 6 Stimmen Folge. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.2022
MARLÈNE GERBER

Sowohl die RK-NR als auch der Nationalrat gaben im Frühjahr 2023 einer
parlamentarischen Initiative Porchet (gp, VD) keine Folge, die forderte, eine Abtreibung
eher als Frage der Gesundheit und nicht als Strafsache zu sehen. Porchet
argumentierte, dass die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch
die Symbolwirkung habe, dass es sich beim Schwangerschaftsabbruch um eine
«verwerfliche strafrechtliche Angelegenheit» handle. Sie forderte deshalb die
Aufhebung der betreffenden Artikel sowie eine gesetzliche Verankerung der
Fristenregelung in Zusammenhang mit Bestimmungen zu Fragen der öffentlichen oder
sexuellen Gesundheit. 
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass sich die 2002 an der Urne von einem
Grossteil der Stimmbevölkerung befürwortete Fristenregelung bewährt habe und sah
keinen Handlungsbedarf. Eine aus Mitgliedern der Grünen, der SP und der GLP
zusammengesetzte Kommissionsminderheit hatte vergeblich für Folgegeben plädiert,
um die psychische Belastung und mögliche Schuldgefühle von Frauen in dieser
schwierigen Lebensphase zu verringern. Obwohl die Initiative im Nationalrat zusätzlich
zu den drei erwähnten Fraktionen noch auf vereinzelte Unterstützung aus den
Fraktionen der Mitte/EVP (2 Stimmen), der FDP (5 Stimmen) und der SVP (1 Stimme)
zählen konnte, unterlag sie dort schliesslich mit 99 zu 91 Stimmen (6 Enthaltungen). 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2023
MARLÈNE GERBER

Im Mai befasste sich die WBK-NR mit drei parlamentarischen Initiativen, die verstärkte
Massnahmen zur Herstellung von Lohngleichheit verlangten. Darunter war eine
Initiative Prelicz-Huber (gp, ZH; Pa.Iv. 22.464), die Sanktionen bei der Nichteinhaltung
der Pflicht zur Information der Mitarbeitenden über die Ergebnisse der Lohnanalyse
und bei Nichtbehebung der festgestellten Lohngleichheit sowie die Ausweitung der
Pflicht zur Durchführung von Lohnanalysen auf alle Betriebe ab mehreren
Mitarbeitenden forderte. Sanktionen bei wiederholter Feststellung
geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung verlangte ebenfalls die parlamentarische
Initiative aus der Feder von Barbara Gysi (sp, SG; Pa.Iv. 22.473), während die
parlamentarische Initiative von Valérie Piller Carrard (sp, FR; Pa.Iv. 22.481) forderte,
dass Lohngleichheit in der Schweiz zur Pflicht erklärt wird. Mit Verweis auf die für 2025
versprochene Zwischenbilanz zur Revision des Gleichstellungsgesetzes, mit der
verbindliche Lohnanalysen für Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden eingeführt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.05.2023
MARLÈNE GERBER
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worden waren, sowie auf eine vom Nationalrat als Erstrat bereits angenommene Motion
(Mo. 21.3944), die ebenfalls Sanktionen bei Nichteinhaltung der Lohngleichheit
forderte, erachtete es die Kommissionsmehrheit jedoch als verfrüht, zum jetzigen
Zeitpunkt die Forderungen der parlamentarischen Initiativen weiterzuverfolgen. Aus
diesem Grund beantragte sie, den Initiativen keine Folge zu geben. Eine
Kommissionsminderheit beantragte jeweils Folgegeben, unter anderem mit dem
Wunsch, den Anwendungsbereich der gesetzlichen Bestimmungen auszuweiten. 
Darüber hinaus behandelte die Kommission an ihrer Sitzung zwei aus der Frauensession
stammende Petitionen, die zur Durchsetzung der Lohngleichheit eine Revision des
Gleichstellungsgesetzes (Pet. 21.2032) sowie ganz generell zusätzliche Massnahmen
verlangten, um die Chancengleichheit im Erwerbsleben sicherzustellen (Pet. 21.2030).
Dabei zeigten sich ähnliche Kräfteverhältnisse und Argumente wie bei der Beratung der
drei parlamentarischen Initiativen. Entsprechend beantragte die Kommissionsmehrheit,
den Petitionen keine Folge zu gegeben, während Kommissionsminderheiten die
Zuweisung an die Kommission empfahlen.
Schliesslich wurden die Mitglieder der Kommission während ihrer Sitzung auch über
Berichte zu zwei Postulaten in Kenntnis gesetzt, die zum einen untersuchten, wie
Indikatoren zu geschlechterspezifischen Einkommensunterschieden in der Schweiz
regelmässig erhoben werden könnten (Po. 19.4132), und zum anderen, wie die Charta
der Lohngleichheit gestärkt werden könnte (Po. 20.4263). 52

Im Oktober 2022 und im Mai 2023 gaben die RK-NR und die RK-SR einer
parlamentarischen Initiative von Céline Amaudruz (svp, GE) Folge, die eine
systematische aktive elektronische Überwachung von gewaltausübenden Personen
forderte. Die Genfer SVP-Nationalrätin begründete ihr Anliegen mit jüngsten, in
Erfüllung eines Postulats Arslan (basta, BS; Po. 19.4369) gewonnenen Erkenntnissen: Die
an der Universität Bern erstellte Untersuchung kam zum Schluss, dass eine solche
Massnahme – sofern richtig eingesetzt und kombiniert mit einem Tracker und einem
Notfallknopf – Opfer effektiver vor Gewalt schützen könnte. Beide Kommissionen
fällten ihre Entscheide einstimmig. Auch der Bundesrat hatte bereits in seiner
Medienmitteilung zum Bericht in Erfüllung des Postulats im Dezember 2021 seine
Unterstützung für den Einsatz elektronischer Hilfsmittel zur Bekämpfung häuslicher
Gewalt kundgetan. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.05.2023
MARLÈNE GERBER

Während sich die RK-NR im Vorjahr noch grossmehrheitlich dafür ausgesprochen
hatte, sechs parlamentarischen Initiativen Folge zu geben, die fordern, dass Aufrufe zu
Hass und Gewalt aufgrund des Geschlechts der Antirassismus-Strafnorm unterstellt
werden sollen, entschied sich ihre Schwesterkommission im Mai 2023 anders: Mit 6 zu
4 Stimmen bei einer Enthaltung gab die RK-SR dem durch sechs Parlamentarierinnen
unterschiedlichster politischer Couleur portierten Anliegen keine Folge. Somit wird
sich der Nationalrat im Vorprüfungsverfahren mit der Frage auseinanderzusetzen
haben. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.05.2023
MARLÈNE GERBER

Mit 14 zu 9 Stimmen beschloss die WBK-NR im August 2023, einer parlamentarischen
Initiative aus der Feder von Natalie Imboden (gp, BE) keine Folge zu geben. Die Initiantin
verlangt, dass Arbeitnehmende von ihren (zukünftigen) Arbeitgebenden Auskünfte über
das individuelle und kollektive Lohngefüge des Betriebs, aufgeschlüsselt nach
Geschlecht und Funktion, erhalten können. Zusätzlich soll es auch
Arbeitnehmendenvertretungen ermöglicht werden, kollektive Daten eines Betriebs in
aggregierter Form zu beziehen. Die 9-stimmige Kommissionsminderheit plädierte auf
Folgegeben, da sie sich von dieser Massnahme zur Förderung von Lohntransparenz
eine Verbesserung der Geschlechtergleichstellung in der Arbeitswelt versprach. Die
Kommissionsmehrheit, die 14 Stimmen auf sich vereinte, wollte hingegen die
Lohnvertraulichkeit schützen und vorerst die in Zusammenhang mit der Revision des
Gleichstellungsgesetzes für 2025 in Aussicht gestellte Zwischenbilanz abwarten. Ebenso
verwies sie auf eine im Ständerat hängige Motion zur Einführung von Sanktionen im
Falle der Nichteinhaltung der Lohngleichheit. Auch das Schicksal dieses Vorstosses
gelte es abzuwarten. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.08.2023
MARLÈNE GERBER
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In der Herbstsession 2023 bekräftigte der Nationalrat die Meinung einer bürgerlichen
Mehrheit der WBK-NR und beschloss, drei parlamentarischen Initiativen, die verstärkte
Massnahmen zur Herstellung von Lohngleichheit forderten, keine Folge zu geben
(Pa.Iv. 22.464; Pa.Iv. 22.473; Pa.Iv. 22.481). Für alle drei Initiativen hatten links-grüne
Kommissionsminderheiten Folgegeben beantragt, teilweise unterstützt von je einer
Mitte- und EVP-Nationalrätin. Im Nationalrat vermochten die
Kommissionsminderheiten über die links-grünen Fraktionsgrenzen hinaus jedoch nicht
zu punkten. Die Initiativen waren damit erledigt. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2023
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie drei weitere parlamentarische Initiativen zur Förderung der Lohngleichheit
(Pa.Iv. 22.464; Pa.Iv. 22.473; Pa.Iv. 22.481) wurde im Jahr 2023 mit der
parlamentarischen Initiative von Natalie Imboden (gp, BE) zur Förderung von
Lohntransparenz eine weitere Initiative in diesem Bereich erledigt. Nachdem sich im
August 2023 bereits die WBK-NR mehrheitlich gegen Folgegeben ausgesprochen hatte,
tat es ihr der Nationalrat in der Herbstsession 2023 gleich. Mit 118 bürgerlichen zu 68
links-grünen Stimmen (2 Enthaltungen) vermochte auch diese Forderung über die
Fraktionen der SP und der Grünen hinaus nicht zu überzeugen. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2023
MARLÈNE GERBER

1) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 2181 ff. 
2) NZZ, 20.4.99; LT, 7.5.99.
3) BBl, 1999, S. 5306 ff.
4) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 1570 ff.
5) AB SR, 2000, S. 554 ff.
6) AB SR, 2001, S. 264 ff. und 471; AB NR, 2001, S. 269 ff. und 949 ff.
7) AB NR, 2004, S. 1728 f.
8) Pa.Iv. 03.428: AB SR, 2011, S. 477 ff. und 1035; AB NR, 2011, S. 1756 ff. und 1865; Presse vom 7.6., 8.6. und 29.9.11; 24H,
11.10.11; vgl. SPJ 2009, S. 238.
9) BO CN 2015, p.776 ss.; Rapport de la CAJ-CN, 20.02.2015
10) BO CN, 2016, p. 378 ss.; Rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22.06.2016
11) BO CN, 2017, p. 881 ss.; Rapport de la Commission des affaires juridiques du 19 août 2016
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